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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.2001

Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1994 §11 Abs1 Z4;

UStG 1994 §12 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Die Au5assung, eine Zeitangabe sei im Falle der behaupteten Übertragung von "Werknutzungsrechten" nicht

notwendig, weil der Abgabep;ichtige sich die Nutzung der Werke "für alle Zeiten" übertragen habe lassen, ist

unzutreffend.
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